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Stadt Ulm 
Beschlussvorlage 

 
 

 

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde vom 09.05.2016 - 27.05.2016 
durchgeführt. Parallel dazu wurden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange, deren Aufgabenbereiche durch die Planung berührt werden, unterrichtet und zur Äußerung aufge-
fordert. 
 
Im Rahmen der frühzeitigen öffentlichen Auslegung wurden von Seiten der Öffentlichkeit folgende Äuße-
rungen vorgebracht: 
 
Folgende Stellungnahmen wurden vorgebracht: Stellungnahmen der Verwaltung: 

Einwender 1, Schreiben vom 20.05.2016 (Anlage 6.1) 
 
Es werden wie folgt Einwendung gegen die Festset-
zungen für das Grundstück Kässbohrerstraße 9 (Flst. 
1657) erhoben: 
 
1. Die Festsetzung eines Mischgebietes (MI) ist für das 
Grundstück bauplanungsrechtlich unzulässig. Davon ist 
Abstand zu nehmen. 
 
2. Sollte die Stadt daran festhalten, für den Bereich 
"Söflinger Straße - Kässbohrerstraße" einen Be-
bauungsplan aufzustellen, so ist das Grundstück 
Kässbohrerstraße 9 in seiner Gesamtheit zwingend als 
Gewerbegebiet (GE) festzusetzen. 
 
3. Soweit beabsichtigt wird, den Bereich südlich des 
Grundstücks als Mischgebiet (MI) festzusetzen, sind 
dort planerische Vorkehrungen zum Schutz der weite-
ren uneingeschränkten gewerblichen Nutzung des 
Grundstücks Kässbohrerstraße 9 festzusetzen. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Einwendungen werden wie folgt begründet: 
"Das Grundstück stellt - mit den Grundstücken östlich 
der Kässbohrerstraße - einen historischen Gewerbe-
standort dar. Es befand sich in dem heutigen Gebäu-
debestand über Jahrzehnte hinweg eine Fabrik zur 
Herstellung von Kühlschränken u.a. Nach dem Tod des 
Firmeninhabers wurden die Gebäude anderen, jedoch 
stets gewerblichen Zwecken zugeführt. 
Das Grundstück liegt im südlichen Bereich eines sich 
von der Söflinger Straße im Süden bis zum Fluss der 
Blau im Norden erstreckenden Gewerbe- und Indust-
riestandorts (beidseitig der Kässbohrerstraße).  
 
Bei dem Bereich zwischen dem Areal der Stadtwerke 
Ulm im Norden und der Söflinger Straße im Süden- 
welches der Entwurf des Bebauungsplans umfasst - 

 
 
 
 
 
 
Dem Einwand wird dahingehend entsprochen, 
dass für das Grundstück Kässbohrerstraße 9 ein 
eingeschränktes Gewerbegebiet festgesetzt wird.
Das „faktisch bestehende“ Gewerbegebiet kann 
damit erhalten und weiterentwickelt werden. Zur 
Entflechtung der Gemengelage erfolgt eine Ein-
schränkung gewerblicher Nutzungen auf solche, 
die das Wohnen nicht wesentlich stören. Bzgl. der 
Unzulässigkeit einzelner Nutzungen s.u. 
 
Für den an das Grundstück angrenzenden, südli-
chen Bereich bleibt zur Sicherung der städtebauli-
chen Ordnung und zur nachhaltigen Entwicklung 
des Gebietes sowie zur Sicherung der Ziele der 
Sanierung die Festsetzung "Mischgebiet" beste-
hen. Planerische Vorkehrungen im Mischgebiet 
gegen Gewerbelärm werden durch Festsetzung 
im Bebauungsplan getroffen, so dass es zu keiner 
Einschränkung der bisher bestehenden, geneh-
migten gewerblichen Nutzung auf dem Grund-
stück Kässbohrerstraße 9 kommt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Verwaltungsgericht Sigmaringen hat in Bezug 
auf das Grundstück Kässbohrerstraße 9 nach 
Inaugenscheinnahme der Umgebung die Feststel-
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handelt es sich, wie vom VG Sigmaringen so bestätigt, 
um ein faktisches Gewerbegebiet." Auszüge aus dem 
Urteil des VG Sigmaringen vom 18.04.2012, 1 K 
1298/11) werden von dem Einwender zitiert. 
 
Es wird mitgeteilt, dass sich innerhalb des Grundstücks 
folgende Nutzungen befinden: 
 

- Nördliche Gebäudegruppe:  
Autolackiererei mit Fahrzeugbewegungen, Lackiertä-
tigkeit und Geruchsemissionen, Raumausstatter, Lager-
räume einer Trockenbaufirma, Gebäudereinigung 
 

- Südliche Gebäudegruppe: 
gewerbliche Zimmervermietung im 1. und 2. OG des 
ehemaligen Fabrikantenhauses (9 Zimmer), 2 mischge-
bietstypische Spielhallen, innenrenovierte Halle zur 
Vermietung für eine gewerbliche Zimmervermietung 
(Bauantrag vorliegend), Sägespansilo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es werden ferner die Nutzungen in der unmittelbaren 
Umgebung aufgelistet. 
 

Nördlich: Betriebsgebäude der Stadtwerke Ulm u.a. für 
Kommunalfahrzeuge wie Müllabfuhr, Schneepflüge, 
Straßenreinigungsfahrzeuge sowie Omnibusse 
 

Südlich: Schlosserei/ Metallbaufirma sowie Grafik-
Design-Firma mit lärmintensiven Arbeiten, Supermarkt 
 

Östlich: Gewerbepark mit emittierenden Betrieben mit 
an der östlichen Außenwand sowie auf dem Gebäu-
dedach montierten Abluftanlagen 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass in der Käßbohrerstra-
ße ein erheblicher Ziel- und Quellverkehr besteht und 
die Straße an sämtlichen Tagen der Woche und für 
mehr als 20 Stunden täglich in Benutzung ist.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

lung getroffen, dass es sich um ein faktisches 
Gewerbegebiet handelt. Daraus ist nicht unmit-
telbar der Gebietscharakter aller umgebender 
Grundstücke zu schlussfolgern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die gewerbliche Zimmervermietung in dem 
"ehemaligen Fabrikantenhaus" ist baurechtlich 
für 6 Zimmer genehmigt. Der Nutzungsände- 
rungsantrag vom 11.02.2016 mit dem Zweck, 
den bisherigen bordellartigen Gewerbebetrieb um 
16 weitere Zimmer zu erweitern, wurde von der 
Stadt Ulm abgelehnt. Die Ablehnung wurde u.a. 
damit begründet, dass in der Zusammenschau mit 
dem vorhandenen kleinen Bordellbetrieb und den 
beiden Spielhallen ein" Vergnügungsstätten- und 
Bordellkomplex" entstehen würde, der aufgrund 
seiner Dominanz eher einem Sondergebiet ent-
sprechen würde, dem Gebietscharakter des bishe-
rigen faktischen Gewerbegebietes wesensfremd 
wäre und einen erheblichen negativen Einfluss 
sowohl auf dessen künftige Entwicklung  als auch 
auf die gesamte Umgebung hätte. Es läuft derzeit 
das Widerspruchsverfahren beim Regierungsprä-
sidium Tübingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im Bauleitplan erfolgt bzgl. des Verkehrs- und 
Gewerbelärms eine bauleitplanerische Abwägung 
auf Basis von schalltechnischen Berechnungen.  
Dies wird in der Begründung zum Bebauungsplan 
unter Punkte 5.9 näher ausgeführt. 
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Der Einwender zieht folgende rechtliche Schlussfolge-
rungen: 
 
1.  
Bei dem Plangebiet handelt es sich um ein bestehen-
des faktisches Gewerbegebiet gem. § 34 BauGB i.V. 
mit § 8 BauNVO. Die betroffenen Grundstücke und die 
nähere Umgebung dieses Bereichs entsprechen nach 
Art der baulichen Nutzung einem Gewerbegebiet nach 
§ 8 BauNVO. 
 
2. 
Angesichts von innerhalb des Plangebietes beheimate-
ten sowie unmittelbar benachbarten emittierenden 
Betrieben mit überaus starkem gewerblichen Ziel- und 
Quellverkehr bestehen ernstliche Zweifel, ob es sich bei 
dem Vorhaben um einen Bebauungsplan der Innen-
entwicklung nach § 13a BauGB handeln kann. Auf-
grund der vorhandenen emittierenden Betriebe kann 
auf eine Umweltprüfung nicht verzichtet werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
Der Flächennutzungsplan der Stadt Ulm (FNP) stellt 
nicht nur den Geltungsbereich des Bebauungsplanes, 
sondern das gesamte von der Kässbohrerstraße, der 
Söflinger Straße und der Scheffeltgasse umgrenzte 
Gebiet als gewerbliche Baufläche dar. Die Abweichun-
gen des Bebauungsplans vom FNP sind nicht durch 
den Begriff des "Entwickelns" gedeckt, woraus die 
planungsrechtliche Unzulässigkeit dieser Bauleitpla-
nung folgt. 
 
4.  
Der Bebauungsplan ist nicht erforderlich nach § 1 Abs. 
3 BauGB. Dies ergibt sich bereits aus dem Verbot ein 
bestehendes ("lebendiges") Gewerbegebiet in ein 
Mischgebiet umzuwandeln.  
Für die geplante Einschränkung des bestehenden Bau-
rechts auf dem Grundstück Kässbohrerstraße 9 gibt es 
keine gewichtigen städtebaulich beachtlichen Allge-
meinbelange. Der erfolgte Erwerb von Grundstücken 
in dem faktischen Gewerbegebiet durch die kommu-
nale Wohnungsbaugesellschaft bzw. deren geschäfts-
politischen Wünsche stellen keine gewichtigen, städ-
tebaulich beachtlichen Belange dar. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan setzt eine max. zulässige 
Grundfläche von weniger als 20.000 m² fest. Das 
Kriterium des § 13a Abs. 1 Satz 2 BauGB i.V.m. § 
13a Abs. 3 Nr. 1 BauGB (keine Erforderlichkeit der 
Umweltprüfung) ist damit erfüllt. Eine überschlä-
gige Abschätzung der Eingriffe durch die Planung 
in die Schutzgüter gemäß § 1 Abs. 6 BauGB 
ergibt keine Anhaltspunkte dafür, dass durch die 
geplanten Maßnahmen eine Beeinträchtigung der 
in § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB genannten Schutzgü-
ter entstehen könnte. Es sind keine weiteren Ein-
griffe in Natur und Landschaft im Vergleich zur 
ursprünglichen Bebauung bzw. Nutzung zu er-
warten. Das Thema Immissionsschutz (Straßen-
verkehrslärm und Gewerbelärm) wird im Rahmen 
der Bauleitplanung behandelt und begründet 
keine Umweltprüfung. Auf die Begründung zum 
Bebauungsplan Nr. 5.9 wird verwiesen. 
 
 
Der FNP setzt „gewerbliche Bauflächen (Be-
stand)“ dar. Der Bebauungsplan ist gemäß § 13a 
BauGB ein Bebauungsplan der Innenentwicklung 
und beeinträchtigt die geordnete städtebauliche 
Entwicklung nicht. Der Flächennutzungsplan wird 
für den Teilbereich mit Mischgebietsfestsetzung 
nach § 13 a Abs. 2 im Wege der Berichtigung 
angepasst. Die FNP-Darstellung für das Grund-
stück Kässbohrerstraße 9 bleibt bestehen. 
 
 
Für das Plangebiet, im Sanierungsgebiet West-
stadt II liegend, gelten einfache Bebauungspläne, 
die insbesondere keine Festsetzungen zur Art der 
baulichen Nutzung enthalten. Aufgrund beste-
hender und geplanter Nutzungsstrukturen beste-
hen städtebaulich-funktionale Spannungen, die es 
erfordern, dass zur Sicherung der städtebaulichen 
Ordnung und zur nachhaltigen Entwicklung des 
Gebietes planungsrechtliche Festsetzungen mit-
tels eines Bebauungsplanes getroffen werden. 
Entsprechend den wohnungsbaupolitischen Zielen
der Stadt Ulm sowie den Zielen der Sanierung ist 
für den Planbereich entlang der Söflinger Straße 
ein gemischt genutztes Quartier mit hohem 
Wohnanteil vorrangiges Ziel der städtebaulichen 
Entwicklung. Mit der Festsetzung der zwei Ge-
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Ein Bordell ist ein Gewerbebetrieb, der mit Wohnnut-
zung in der Nachbarschaft nicht vereinbar ist, weil von 
ihm erhebliches Störpotential ausgeht; solche Betriebe 
sind deshalb mischgebietsunverträglich. Zudem wäre 
von der Mischgebietsfestsetzung auch die derzeit be-
antragte Nutzungsänderung einer Halle in einen Be-
trieb mit gewerblicher Zimmervermietung betroffen. 
Die angestrebte Mischgebietsnutzung der Stadt würde 
zudem Erweiterungen der anderen bestehenden Ge-
werbebetriebe auf dem Grundstück unmöglich ma-
chen.  
Vorliegend ist im Bereich Kässbohrerstraße 9 eine 
Durchmischung von Wohnen und Gewerbe aufgrund 
der vorhandenen faktischen Bebauung nicht erreich-
bar. Die Festsetzung eines Mischgebietes dient der 
Verhinderung einer weiteren gewerblichen Zimmer-
vermietung in dem faktischen Gewerbegebiet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  
Die beabsichtigte Festsetzung eines Mischgebietes, die 
im Widerspruch zum Bestand, welcher sich als fakti-
sches Gewerbegebiet darstellt, steht, verstößt auch 
gegen den Trennungsgrundsatz des § 50 BImSchG. 
Danach sind Bereiche mit emissionsträchtigen Nutzun-
gen (aus Gewerbe) einerseits und solche mit 
emissionsemfindlichen Nutzungen (Wohnen) anderer-
seits räumlich so weit voneinander zu trennen, dass 
schädliche Umwelteinwirkungen "soweit wie möglich 

bietstypen (eingeschränktes Gewerbegebiet für 
den nördlichen Bereich mit dem Grundstück 
Kässbohrerstraße 9 und Mischgebiet für den süd-
lichen Planbereich entlang der Söflinger Straße 
und Söflinger Straße/ Ecke Kässbohrerstraße) wird 
sowohl auf die vorhandene Heterogenität im 
Plangebiet und in dessen Umfeld reagiert als auch 
die Umsetzung der übergeordneten Planungsziele 
der Stadt Ulm ermöglicht und somit eine geord-
nete, nachhaltige Entwicklung gesichert. 
 
Bordelle und bordellartige Gewerbebetriebe stel-
len wegen der typischerweise damit verbundenen 
Auswirkungen („milieubedingte Unruhe“) regel-
mäßig eine das Wohnen wesentlich störende 
Nutzung dar. Im Hinblick auf die nachhaltige 
Entwicklung eines gemischt genutzten Quartiers 
im südlichen Planbereich werden diese Nutzun-
gen im gesamten Planbereich ausgeschlossen.  
Der Bebauungsplan stellt keine Verhinderungs-
planung dar, da Erweiterungen der Bordellnut-
zung nach Auffassung der Stadt Ulm auch ohne 
eine Bebauungsplanaufstellung unzulässig ist (s.o. 
zu laufendem Verfahren).  
Ferner wird festgesetzt, dass Vergnügungsstätten 
nicht zugelassen werden. Für diese bestehen in 
der Innenstadt bzw. in sonstigen städtischen La-
gen besser geeignete Standorte mit geringeren 
Störungen für die Umgebung. Im Vergnügungs-
stättenkonzept der Stadt Ulm, welches der Ge-
meinderat am 26.02.2013 beschlossen hat, ist 
das Bebauungsplangebiet nicht als Eignungsflä-
che zur Ansiedlung von Vergnügungsstätten aus-
gewiesen. Das „faktisch bestehende“ Gewerbe-
gebiet bleibt durch die Festsetzung als "einge-
schränktes Gewerbegebiet" für den Bereich Käss-
bohrerstraße 9 erhalten und kann weiterentwi-
ckelt werden. Zur Entflechtung der Gemengelage 
erfolgt eine Einschränkung auf gewerbliche Nut-
zungen, die das Wohnen nicht wesentlich stören. 
Dem stehen die bestehenden Anlagen auf dem 
Grundstück Kässbohrerstraße nicht entgegen, da 
es sich aus Sicht des Immissionsschutzes nicht um 
wesentlich emittierende gewerbliche Nutzungen 
handelt. Legal bestehende, aber künftig im Plan-
gebiet unzulässige Nutzungen genießen im Rah-
men erteilter Baugenehmigungen baurechtlichen 
Bestandsschutz. 
 
 
Durch die Gliederung des Planbereichs in den 
nördlichen Teil als eingeschränktes Gewerbege-
biet und den südlichen Teil als Mischgebiet be-
steht kein Planungskonflikt. Das südliche Areal als 
Mischgebiet festzusetzen, entspricht einer zweck-
mäßigen Zuordnung bzgl. der bestehenden Ge-
mengelage entlang der Söflinger Straße. Die Nut-
zung fügt sich in die vorhandene Nutzungsstruk-
tur der Umgebung ein und schafft einen Über-
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vermieden werden". 
Durch die Festsetzung eines Mischgebietes, welches 
(im Bereich der Söflinger Straße 120 und 124) über-
wiegend der Wohnnutzung dienen soll, entsteht 
zwangsläufig auch ein Konflikt zwischen der geplanten 
Wohnnutzung und dem benachbarten Gewerbe. Der 
Bebauungsplan setzt sich mit diesem Konflikt nicht 
auseinander und verschiebt somit die planerische Kon-
fliktbewältigung zwischen Wohnen und Gewerbe in 
unzulässiger Weise auf die nachgelagerte Ebene. 
Eine Überplanung darf einen Immissionskonflikt nicht 
vorprogrammieren oder verschärfen.  
Der Bebauungsplan verstößt gegen den Belang, für 
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu sorgen (§ 1 
Abs. 1 Nr. 1 und 7 BauGB). 

gang zu den Wohngebieten direkt südlich der 
Söflinger Straße, während das eingeschränkte 
Gewerbegebiet den Übergang vom Mischgebiet 
zu dem nördlich an das Plangebiet grenzende, 
rein gewerblich geprägte Areal schafft. 
Die den als Mischgebiet festgesetzten Teilbereich 
des Plangebietes umgebenden Gewerbebetriebe 
sind als Anlagen im Sinne der TA Lärm einzustu-
fen. Das Plangebiet ist durch Gewerbelärmimmis-
sionen vorbelastet. Aufgrund der Vorbelastung 
und im Hinblick auf die Festsetzung eines einge-
schränkten Gewerbegebietes im Norden werden 
für das Mischgebiet Festsetzungen im Rahmen 
der bauleitplanerischen Abwägung für Fassaden-
seiten/ -abschnitte getroffen, so dass gesunde 
Wohn- / Arbeitsverhältnisse gewährleistet sind. 
 

Einwender 2, Schreiben vom 20.05.2016 (Anlage 6.2) 
 
Es werden wie folgt Einwendung gegen die Festset-
zungen für das Grundstück Söflinger Straße 128/1 
(Flst. 1656/2) erhoben: 
 
1. Die Festsetzung eines Mischgebietes (MI) ist für das 
Grundstück bauplanungsrechtlich unzulässig. Davon ist 
Abstand zu nehmen. 
 
2. Sollte die Stadt daran festhalten, für den Bereich 
"Söflinger Straße - Kässbohrerstraße" einen Be-
bauungsplan aufzustellen, so ist das Grundstück 
Söflinger Straße 128/1 zwingend als Gewerbegebiet 
(GE) festzusetzen. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Soweit beabsichtigt wird, den Bereich östlich des 
Grundstücks als Mischgebiet (MI) festzusetzen, sind 
dort planerische Vorkehrungen zum Schutz der weite-
ren uneingeschränkten gewerblichen Nutzung des 
Grundstücks Söflinger Straße 128/1 festzusetzen. 
 
Die Einwendungen werden wie folgt begründet: 
"Das Grundstück stellt - mit den Grundstücken östlich 
und westlich der Kässbohrerstraße - einen historischen 
Gewerbestandort dar. Die dort betriebene Schlosserei/ 
Metallbau bestand bereits in den 20er Jahren der vori-
gen Jahrhunderts. 
 

Das Grundstück liegt im südlichen Bereich eines sich 
von der Söflinger Straße im Süden bis zum Fluss der 
Blau im Norden erstreckenden Gewerbe- und Indus-
triestandorts (beidseitig der Kässbohrerstraße). Bei dem 
Bereich zwischen dem Areal der Stadtwerke Ulm im 
Norden und der Söflinger Straße im Süden - welches 
der Entwurf des Bebauungsplans umfasst - handelt es 
sich, wie vom VG Sigmaringen so bestätigt, um ein 

 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt und Mischgebiet 
festgesetzt. 
An den Schlosserei- und Metallbaubetrieb, der 
durch das gegebene, rückwärtig gelegene 
Grundstück Söflinger Straße 128/1 räumlich stark 
begrenzt ist, grenzt im Süden direkt das Grund-
stück Söflinger Straße 128, auf dem ein 1965 
baurechtlich als Wohnhaus (Garagen im EG und 
Wohnungen im 1. und 2.OG) genehmigtes und 
so genutztes Gebäude steht. Damit unterliegt der 
Betrieb bereits heute einer schalltechnischen 
Limitierung hinsichtlich den Mischgebietswerten 
der TA Lärm. Der heutige Betrieb wird daher 
nicht eingeschränkt. Betriebliche Erweiterungen 
sind im Rahmen wie bisher weiterhin möglich. 
 
Es wird auf die Stellungnahme der Verwaltung zu 
den Äußerungen des Einwenders 1 verwiesen. 
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faktisches Gewerbegebiet." Auszüge aus dem Urteil 
des VG Sigmaringen vom 18.04. 2012, 1 K 1298/11) 
werden von dem Einwender zitiert. 
 

Die Nutzungen auf dem Grundstück Kässbohrerstraße 
9 (...siehe auch Einwender 1) werden aufgelistet. 
 

Dem Grundstück Söflinger Straße 128/1 sind im Nor-
den verschiedene Betriebsgebäude der Stadtwerke u.a. 
für Kommunalfahrzeuge wie Müllabfuhr, Schneepflü-
ge, Straßenreinigungsfahrzeuge sowie Omnibusse 
unmittelbar benachbart. 
Östlich besteht eine Grafik-Design-Firma mit lärmin-
tensiven Arbeiten und ein Supermarkt. 
Ferner befindet sich östlich der Kässbohrerstraße ein 
Gewerbepark mit emittierenden Betrieben mit an der 
östlichen Außenwand sowie auf dem Gebäudedach 
montierten Abluftanlagen. 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass in der Käßbohrerstra-
ße ein erheblicher Ziel- und Quellverkehr besteht und 
die Straße an sämtlichen Tagen der Woche und für 
mehr als 20 Stunden täglich in Benutzung ist. 
 
Der Einwender zieht folgende rechtliche Schlussfolge-
rungen: 
 
1.  
Bei dem Plangebiet handelt es sich um ein bestehen-
des faktisches Gewerbegebiet gem. § 34 BauGB i.V. 
mit § 8 BauNVO. Die betroffenen Grundstücke und die 
nähere Umgebung dieses Bereichs entsprechen nach 
Art der baulichen Nutzung einem Gewerbegebiet nach 
§ 8 BauNVO. 
 
2. 
Angesichts von innerhalb des Plangebietes beheimate-
ten sowie unmittelbar benachbarten emittierenden 
Betreiben mit überaus starkem gewerblichen Ziel- und 
Quellverkehr bestehe ernstliche Zweifel, ob es sich bei 
dem Vorhaben um einen Bebauungsplan der Innen-
entwicklung nach § 13a BauGB handeln kann. Auf-
grund der vorhandenen emittierenden Betriebe kann 
auf eine Umweltprüfung nicht verzichtet werden. 
 
3. 
Der Flächennutzungsplan der Stadt Ulm (FNP) stellt 
nicht nur den Geltungsbereich des Bebauungsplanes, 
sondern das gesamte von der Kässbohrerstraße, der 
Söflinger Straße und der Scheffeltgasse umgrenzte 
Gebiet als gewerbliche Baufläche da. Die Abweichun-
gen des Bebauungsplans vom FNP sind nicht durch 
den Begriff des "Entwickelns" gedeckt, woraus die 
planungsrechtliche Unzulässigkeit dieser Bauleitpla-
nung folgt. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu den Schlussfolgerungen Punkt 1 bis Punkt 4 
wird auf die Stellungnahme der Verwaltung zu 
den Äußerungen des Einwenders 1 verwiesen. 
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4.  
Der Bebauungsplan ist nicht erforderlich nach § 1 Abs. 
3 BauGB. Dies ergibt sich bereits aus dem Verbot ein 
bestehendes ("lebendiges") Gewerbegebiet in ein 
Mischgebiet umzuwandeln. 
 
Für die geplante Einschränkung des bestehenden Bau-
rechts auf dem Grundstück Söflinger Straße 128/1 gibt 
es keine gewichtigen städtebaulich beachtlichen All-
gemeinbelange. Der erfolgte Erwerb von Grundstü-
cken in dem faktischen Gewerbegebiet durch die 
kommunale Wohnungsbaugesellschaft bzw. deren 
geschäftspolitischen Wünsche stellen keine gewichti-
gen, städtebaulich beachtlichen Belange dar. 
 
Der emittierende Betrieb der Schlosserei/ Metallbau auf 
dem Grundstück Söflinger Straße 128/1 ist mit einer 
Mischgebietsnutzung nicht verträglich. Die angestrebte 
Mischgebietsnutzung der Stadt würde Erweiterungen 
des bestehenden Betriebes unmöglich machen.  
 
Vorliegend ist weder im Bereich des Grundstücks 
Söflinger Straße 128/1 noch für das Grundstück 
Kässbohrerstraße 9 (... siehe Einwender 1) eine 
Durchmischung von Wohnen und Gewerbe aufgrund 
der vorhandenen faktischen Bebauung erreichbar. 
 
5.  
Die beabsichtigte Festsetzung eines Mischgebietes, die 
im Widerspruch zum Bestand, welcher sich als fakti-
sches Gewerbegebiet darstellt, steht, verstößt auch 
gegen den Trennungsgrundsatz des § 50 BImSchG. 
Danach sind Bereiche mit emissionsträchtigen Nutzun-
gen (aus Gewerbe) einerseits und solche mit 
emissionsemfindlichen Nutzungen (Wohnen) anderer-
seits räumlich so weit voneinander zu trennen, dass 
schädliche Umwelteinwirkungen "soweit wie möglich 
vermieden werden". 
Durch die Festsetzung eines Mischgebietes, welches 
(im Bereich der Söflinger Straße 120 und 124) über-
wiegend der Wohnnutzung dienen soll, entsteht 
zwangsläufig auch ein Konflikt zwischen der geplanten 
Wohnnutzung und dem benachbarten Gewerbe. Der 
Bebauungsplan setzt sich mit diesem Konflikt nicht 
auseinander und verschiebt somit die planerische Kon-
fliktbewältigung zwischen Wohnen und Gewerbe in 
unzulässiger Weise auf die nachgelagerte Ebene. 
Eine Überplanung darf einen Immissionskonflikt nicht 
vorprogrammieren oder verschärfen.  
Der Bebauungsplan verstößt gegen den Belang, für 
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu sorgen (§ 1 
Abs. 1 Nr. 1 und 7 BauGB). 
 

 
 
 
 
 
 
Der Teil des Plangebietes entlang der Söflinger 
Straße/ Ecke Kässbohrerstraße soll zu einem 
Mischgebiet entwickelt werden. Gerade im Be-
reich des Grundstücks Söflinger Straße 128/1 
zeigt sich die städtebaulich-historische Entwick-
lung der Ulmer Weststadt, welche von einem 
Neben- und Miteinander gewerblicher Nutzun-
gen und Wohnnutzungen geprägt ist. 
 
Der Schlosserei- und Metallbaubetrieb ist durch 
das gegebene, rückwärtig gelegene Grundstück 
räumlich stark begrenzt. Zudem befindet sich auf 
dem südlich direkt angrenzenden Grundstück 
Söflinger Straße 128 ein Gebäude, welches bau-
rechtlich als Wohnhaus (Garagen im EG und 
Wohnungen im 1. und 2.OG) genehmigt ist. 
Damit unterliegt der Betrieb bereits heute einer 
schalltechnischen Limitierung hinsichtlich den 
Mischgebietswerten der TA Lärm. Betriebliche 
Erweiterungen sind im Rahmen wie bisher wei-
terhin möglich. 
 
Es wird auf die Stellungnahme der Verwaltung zu 
den Äußerungen des Einwenders 1 verwiesen. 
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Bei der frühzeitigen Auslegung des Bebauungsplans wurden folgende Behörden und sonstige Träger öf-
fentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB gehört: 
 
- Deutsche Telekom 

- Handwerkskammer Ulm 

- Industrie und Handelskammer Ulm 

- Landratsamt Alb-Donau-Kreis - Kreisgesundheit 

- Nachbarschaftsverband Ulm 

- Polizeidirektion Ulm 

- Regierungspräsidium Tübingen - Referat 21 Raumordnung 

- Regierungspräsidium Stuttgart - Landesamt für Denkmalpflege (Grabungen) 

- Regierungspräsidium Freiburg, Abt. 9, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 

-  Regionalverband Donau-Iller 

- Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH (SWU) 

- Fernwärme Ulm GmbH (FUG) 

- SUB/ V Umweltrecht und Gewerbeaufsicht 

- Zentralplanung Unitymedia 

- Entsorgungs-Betriebe der Stadt Ulm 

 

Folgende Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange haben keine Äußerungen oder Äußerungen 
ohne Anregungen/ Einwände zum Bebauungsplanverfahren vorgebracht. 

- Zentralplanung Unitymedia 

- Regionalverband Donau-Iller 

- Handwerkskammer Ulm 

- Regierungspräsidium Stuttgart - Landesamt für Denkmalpflege (Grabungen) 

- Nachbarschaftsverband Ulm 

- Landratsamt Alb-Donau-Kreis, Kreisgesundheit 
 

Es gingen 9 Äußerungen der Träger öffentlicher Belange zur Abwägung ein: 

 

Folgende Stellungnahmen wurden vorgebracht: Stellungnahmen der Verwaltung: 

Fernwärme Ulm -GmbH (FUG) mit Schreiben vom 
28.04.2016 (Anlage 6.3) 
 
Es wird mitgeteilt, dass das Gebäude Söflinger Straße 
124 an das Fernwärmenetz angeschossen ist. Vor  
Abbrucharbeiten muss nach entsprechendem Antrag 
der Anschluss getrennt werden. Neue Gebäude kön-
nen an das Fernwärmenetz angeschlossen werden. 
Planungen sind frühestmöglich abzustimmen. 
 

 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 

SUB/ V Umweltrecht und Gewerbeaufsicht mit 
Schreiben vom 03.05.2016 (Anlage 6.4) 
 
Im Plangebiet liegen die Altstandorte 00140 Kässboh-
rer Straße 9 und 00206 Söflinger Straße 120. 
 
AS 00140: Der Standort ist für den Wirkungspfad 
Boden-Grundwasser auf B=Entsorgungsrelevanz be-
wertet. Im Zuge von Aushubmaßnahmen ist ggf. mit 
erhöhten Entsorgungskosten für das Aushubmaterial 
zu rechnen. 

 
 
 
 
 
 
Es erfolgt ein Hinweis auf den Altstandort in den 
textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans 
unter Punkt 3.4. 
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AS 00206: Auf dem Flurstück 1656 befand sich über 
einen langen Zeitraum eine öffentliche Tankstelle. 
Aufgrund der langjährigen Nutzung bestehe Anhalts-
punkte für das Vorliegen einer Altlast gem. § 3 Absatz 
1 BBodSchV. Die Fläche ist mit OU = "Orientierende 
Untersuchung erforderlich" bewertet. 
 

Die Orientierende Untersuchung fand im August 
2018 (Gutachten HPC Nr. 2162128 vom 
06.10.2016) statt. Der Verdacht auf Altlast konn-
te ausgeräumt werden. Im Bereich der Auffüllung 
ist punktuell mit entsorgungsrelevanten Boden-
veränderungen und damit mit ggf. erhöhten 
Entsorgungskosten zu rechnen. Bei Erd- und 
Aushubarbeiten ist eine auf die abfallwirtschaftli-
chen, bodenschutz- und arbeitsschutzrechtlichen 
Belange bezogene Planung und Überwachung 
sowie ggf. die materialspezifische Separierung 
und chargenweise Beprobung von Aushubmate-
rial vorzusehen. In den textlichen Festsetzungen 
des Bebauungsplans wird unter Punkt 3.4 ein 
Hinweis auf den Altstandort aufgenommen. 
 

Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm Netze GmbH mit Schreiben 
vom 04.05.2016 (Anlage 6.5) 
 
Aus den vorgelagerten Netzleitungen ist die Versor-
gung mit Erdgas, Trinkwasser und Strom möglich. Es 
wird um frühestmögliche Einbeziehung gebeten. 
 

 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 

Entsorgungs-Betriebe der Stadt Ulm mit Schreiben 
vom 17.05.2016 (Anlage 6.6) 
 
Es wird auf den Baubetriebshof auf den nördlich an-
grenzenden Grundstücken Kässbohrerstraße 13 und 
Bauhoferstraße 9 und auf die mit den Aufgaben der 
Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Winterdienst 
verbundenen Lade- und Fahrverkehre von PKW's und 
LKW's und die daraus resultierenden Geräusch-
emissionen hingewiesen. Die Betriebszeiten liegen 
teilweise in der Nacht bzw. in den frühen Morgen-
stunden.  
Bei der Planung ist zu berücksichtigen, dass es zu kei-
nen Einschränkungen des Betriebs kommt. 
 

 
 
 
Dies wird in der Planung berücksichtigt. Durch 
die Festsetzung der südlich an den Betriebshof 
angrenzenden Fläche als eingeschränktes Gewer-
begebiet (GEe), und nicht wie zur Aufstellung als 
Mischgebiet, wird dem Rechnung getragen. 
Desweiteren wurden für das südlich an das GEe 
anschließende Mischgebiet im Bebauungsplan 
Festsetzungen zum Schutz gegen schädliche 
Lärmeinwirkungen sowohl hinsichtlich Gewerbe-
lärms als auch Verkehrslärm, basierend auf einer 
schalltechnischen Begutachtung bzgl. Verkehrs-
und Gewerbelärmimmissionen getroffen. Für die 
Kässbohrerstraße wurde die zu erwartende Ent-
wicklung der Schallemissionen mit Umbau des 
Betriebshofs der SWU entsprechend dem Plan-
feststellungsbeschluss 2014 in die Berechnungen 
eingestellt. 
 

Regierungspräsidium Freiburg, Landesamt für Geolo-
gie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) mit Schreiben vom 
17.05.2016 (Anlage 6.7) 
 
Nach Erkenntnissen des LGRB besteht der Untergrund 
aus Auenlehm unbekannter Mächtigkeit. Im tieferen 
Untergrund stehen verkarstungsfähige Gesteines des 
Oberen Juras an. Mit einem kleinräumig deutlich un-
terschiedlichen Setzungsverhalten des Untergrundes ist 
zu rechnen. 
Ggf. vorhandene organische Anteile können zu zusätz-
lichen bautechnischen Erschwernissen führen. 
Der Grundwasserflurabstand kann bauwerksrelevant 
sein. Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmge-
füllte Spalten, Hohlräume, Dolinen) sind nicht auszu-

 
 
 
 
Im Bebauungsplan wird in den textlichen Festset-
zungen unter Punkt 3.5 ein Hinweis aufgenom-
men. 
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schließen. 
Bei geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Pla-
nungen oder von Bauarbeiten werden objektbezogene 
Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. 
DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen.
 
Deutsche Telekom mit Schreiben vom 18.05.2016 
(Anlage 6.8) 
 
Gegen die Planung bestehen keine Einwände. 
Es wird auf bestehende Telekommunikationslinien 
hingewiesen, die der derzeitigen Bebauung dienen 
und die im Zuge einer Neubebauung zurückgebaut 
bzw. verlegt werden müssen. Zur genauen Ortung 
werden bauseitige Suchschlitz empfohlen. 
Die Telekom bittet zwecks rechtzeitiger Koordination, 
über Baumaßnahmen so früh wie möglich, mind. 16 
Kalenderwochen vor Baubeginn, schriftlich informiert 
zu werden. 
 

 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 

Industrie- und Handelskammer Ulm mit Schreiben vom 
18.05.2016 (Anlage 6.9) 
 
Die IHK weist darauf hin, dass die Belange der sowohl 
im als auch an das Plangebiet angrenzend liegenden 
Gewerbebetriebe zu berücksichtigen sind, da der 
Standortsicherung eine hohe Bedeutung zukommt. 
Durch gewerbliche Tätigkeiten sind Emissionen ver-
schiedenster Art (u.a. Lärm) nicht auszuschließen, so 
dass eine verstärkte Wohnnutzung demgegenüber auf 
einen entsprechenden Immissionsschutz angewiesen 
ist. Es ist zu vermeiden, dass durch die geplante ver-
stärkte Wohnnutzung Einschränkungen der Tätigkei-
ten oder im Betriebsablauf der vorhandenen Gewer-
bebetriebe drohen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass sofern Maßnahmen 
zum Schutz der Wohnnutzungen vor Immissionen 
notwendig sind, den angrenzenden Gewebebetrieben 
nachträglich keine weitergehenden Einschränkungen 
auferlegt werden dürfen. Sollten u.a. überhöhte 
Lärmwerte vorhanden sein, ist für die geplante Wohn-
nutzung dem entsprechend Vorsorge zu treffen (z.B. 
durch passive Schallschutzmaßnahmen). 
 

 
 
 
Der Bebauungsplan berücksichtigt sowohl die 
Belange der Gewerbebetriebe im als auch außer-
halb des Plangebietes.  
Für den nördlichen Teilbereich des Plangebietes 
wird anstatt Mischgebiet, wie zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes vorgeschlagen, ein einge-
schränktes Gewerbegebiet festgesetzt. Für den 
südlichen Bereich des Plangebietes  entlang der 
Söflinger Straße  und Söflinger Straße / Ecke 
Kässbohrerstraße wird ein Mischgebiet festge-
setzt. Entwicklungshemmende Nutzungen wer-
den zur Sicherung der städtebaulichen Ordnung 
und zur nachhaltigen Entwicklung des Gesamt-
areals ausgeschlossen. Auf die Stellungnahme der 
Verwaltung zu Einwender 1 und 2 wird verwie-
sen. Es werden planerische Vorkehrungen mittels 
Festsetzungen im Bebauungsplan zu passiven 
Schallschutzmaßnahme im Mischgebiet als Schutz 
vor Gewerbelärm getroffen, so dass es zu keiner 
Einschränkung der bisher bestehenden, geneh-
migten gewerblichen Nutzungen kommt. Eben-
falls erfolgen Festsetzungen zum Schutz gegen 
Lärmeinwirkungen durch Verkehrslärm. 
 

RP Tübingen mit Schreiben vom 18.05.2016 (Anlage 
6.10) 
 
Belange des Immissionsschutzes 
Auf die räumliche Nähe (Abstand ca. 300 m) zu der 
Fa. Beiselen, die einen Störfallbetrieb der oberen Klas-
se darstellt, wird hingewiesen. Die Planungsbehörde 
muss den angemessenen Abstand zu einem Störfallbe-
trieb feststellen und bei der Planung berücksichtigen 
(§ 50 BImSchG und KAS-Leitfaden 18). 
 

 
 
 
Die Stadt Ulm hat 2017 ein Gutachten zum an-
gemessenen Sicherheitsabstand zu der Fa. 
Beiselen GmbH, die im Bereich der Magirusstraße 
ein Lager für Pflanzenschutz- und Schädlingsbe-
kämpfungsmittel hat und als Betriebsbereich der 
oberen Klasse im Sinne der Störfall-Verordnung 
eingestuft ist, beauftragt. Dieses liegt dem RP 
vor. Der Gutachter Dr. Reiling, Ingenieurbüro für 
Umweltschutz und Sicherheit (Ingus), als amtlich 
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anerkannter Sachverständiger nach § 29b 
BImSchG hat unter Beachtung der örtlichen Lage, 
der gelagerten Stoffe und Stoffmengen und den 
bestehenden Schutzmaßnahmen, Störfall-
Szenarien erstellt. Aufgrund der Simulationsbe-
rechnungen ergibt sich der größte notwendige 
Abstandsradius bei einem Kleinbrand (Schwel-
brand)-Szenario, bei dem es zu einer unvollstän-
digen Verbrennung von Stoffen kommt und 
Brandprodukte in relevanten Mengen, insbeson-
dere das gesundheitsschädigende Schwefeldio-
xid, entstehen. Bei einem Vollbrand ist der not-
wendige Abstand geringer, da es durch die hohe 
Wärmefreisetzung zu einer deutlichen Überhö-
hung der Brandgaswolke kommt und damit eine 
geringe Konzentration von gesundheitsschädi-
genden Gasen in Bodennähe zu erwarten ist. 
Der Gutachter empfiehlt einen Sicherheitsabstand 
gemäß § 3 (5c) bzw. § 50 BImSchG von 144 m 
zwischen dem Betriebsbereich der Fa. Beiselen 
und benachbarten (vorhandenen oder geplanten) 
Schutzobjekten. Da das Bebauungsplangebiet 
außerhalb dieses Sicherheitsabstandes in einem 
Abstand von mehr als 400 m liegt, sind keine 
schädlichen Umwelteinwirkungen zu erwarten. 
 

Polizeidirektion Ulm mit Schreiben vom 23.05.2016 
(Anlage 6.11) 
 
Aus kriminalpräventiver Sicht wird mitgeteilt, dass  
Sicherheit durch Nutzungsvielfalt und –qualität eines 
Wohnquartiers zu schaffen ist und diese zu einer Bele-
bung zu unterschiedlichsten Tageszeiten führt und die 
subjektive und objektive Sicherheit gefördert wird. 
Durch eine einseitige Nutzungsverschiebung und dem 
damit einhergehenden Attraktivitätsverlust, kann sich 
sehr schnell eine Abwanderung ergeben. Auch die 
eigenständige Lebensführung gerade älterer Men-
schen mit oft eingeschränktem Mobilitätsradius wird 
durch die Nutzungsvielfalt positiv beeinflusst. Wohn-
ortnahe Treffpunkte für Jung und Alt tragen zum 
Abbau der Anonymität bei. Bei der Zielgruppe "jünge-
re Familie" sollte unbedingt ein Spielplatz im Wohn-
gebiet vorgesehen werden, wobei der Standort so zu 
wählen ist, dass er gefahrlos von den Kindern erreicht 
werden kann. Kommunikationsbereiche oder multi-
funktional nutzbare Freiflächen in der Nähe von 
Wohngebäuden fördern soziale Kontakte. Diesbezüg-
lich ist auch auf eine freundliche, helle Farbgestaltung 
sowie einer ausreichenden Beleuchtung hinzuwirken 
um sog. "Angsträume" (dunkle Ecken, unübersichtli-
che Hauseingänge u.ä.) zu vermeiden.  
 

Durch textlichen Hinweis im Bebauungsplan sollte auf 
die kostenfreie Beratung durch die Kriminalpolizeiliche 
Beratungsstelle beim Polizeipräsidium Ulm hingewie-
sen werden. 

 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
Eine Nutzungsmischung im Plangebiet ist durch 
die Festsetzungen im Bebauungsplan gegeben. 
Der Nachweis im Bezug auf die Erforderlichkeit 
von privaten Kinderspielplätzen regelt § 9 Abs. 2 
LBO. Im Bebauungsplan selbst erfolgen dazu 
keine Festsetzungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einer Aufnahme des Hinweises im Bebauungs-
plan hinsichtlich der kostenfreien Beratung durch 
die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle bedarf es 
nicht. Das Hinweisblatt der Polizei wird bei Bau-
genehmigungen hinzugefügt. 
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REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG 
L A N D E S A M T F Ü R  G E O L O G I E ,  R O H S T O F F E U N D B E R G B A U

Albertstraße 5 - 79104 Freiburg i. Br., Postfach, 79095 Freiburg i. Br. 

E-mail: abteilung9@rpf.bwl.de - Internet: www.rpf.bwl.de
Tel.: 0761/208-3000, Fax: 0761/208-3029 

Stadt Ulm  
Hauptabteilung Stadtplanung, 
Umwelt, Baurecht  
Münchner Straße 2  
89073 Ulm 

Freiburg i. Br., 

Durchwahl (0761) 

Name: 

Aktenzeichen:

 

17.05.2016 
208-3046
Frau Koschel
2511 // 16-03994

Betei ligung der Träger öffentlicher Belange  

A  Allgemeine Angaben  

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 141.2/26 "Söflinger Straße – Kässbohrer-
straße" im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB im Stadtteil Westen der 
Stadt Ulm (TK 25: 7625 Ulm-Südwest)  

Ihr Schreiben Az. SUB I - Ka vom 18.04.2016 

Anhörungsfrist 20.05.2016 

B  Stellungnahme 

Im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für geowissenschaftliche und bergbehördliche 
Belange äußert sich das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau auf der Grundlage 
der ihm vorliegenden Unterlagen und seiner regionalen Kenntnisse zum Planungsvorhaben. 

1  Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, 
die im Regelfall nicht überwunden werden können 

Keine 

2  Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, 
die den Plan berühren können, mit Angabe des Sachstandes  

Keine
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3  Hinweise, Anregungen oder Bedenken  

Geotechnik  

Auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten besteht der Untergrund aus Auen-
lehm unbekannter Mächtigkeit. Im tieferen Untergrund stehen verkarstungsfähige Ge-
steine des Oberen Juras an. 

Mit einem kleinräumig deutlich unterschiedlichen Setzungsverhalten des Untergrundes ist 
zu rechnen. Ggf. vorhandene organische Anteile können zu zusätzlichen bautechnischen 
Erschwernissen führen. Der Grundwasserflurabstand kann bauwerksrelevant sein. 

Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, Dolinen) sind 
nicht auszuschließen. 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bau-
arbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Trag-
fähigkeit des Gründunghorizontes, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden 
objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch 
ein privates Ingenieurbüro empfohlen. Ferner wird darauf hingewiesen, dass im An-
hörungsverfahren des LGRB als Träger öffentlicher Belange keine fachtechnische Prüfung 
vorgelegter Gutachten oder von Auszügen daraus erfolgt. 

Boden  

Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken 
vorzutragen. 

Mineralische Rohstoffe  

Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer Sicht keine Hinweise, Anregungen 
oder Bedenken vorzubringen. 

Grundwasser  

Aus hydrogeologischer Sicht sind zum innerstädtischen Planungsvorhaben keine Hinwei-
se, Anregungen oder Bedenken vorzubringen. 

Bergbau  

Gegen die Planung bestehen von bergbehördlicher Seite keine Einwendungen. 
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Geotopschutz 

Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes nicht 
tangiert. 

Allgemeine Hinweise 

Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem bestehenden Geologischen 
Kartenwerk, eine Übersicht über die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der Homepage 
des LGRB (http://www.lgrb-bw.de) entnommen werden.  

Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-Kataster, welches im Internet unter der 
Adresse http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope (Anwendung LGRB-Mapserver Geotop-
Kataster) abgerufen werden kann. 

Im Original gezeichnet 

Anke Koschel 
Dipl.-Ing. (FH) 
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Dienstgebäude Konrad-Adenauer-Str. 20 · 72072 Tübingen · Telefon 07071 757-0 · Telefax 07071 757-3190 

poststelle@rpt.bwl.de · www.rp.baden-wuerttemberg.de · www.service-bw.de 

Buslinie 2 · Haltestelle „Regierungspräsidium" oder „Landespolizeidirektion" 

REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN 

Regierungspräsidium Tübingen · Postfach 26 66 · 72016 Tübingen 

Stadt Ulm 
SUB 

Per E-Mail:  h.kastler@ulm.de 

CC: info@ulm.de 

Tübingen 18.05.2016 

Name Sandra Kreußer 

Durchwahl 07071 757-3253 

Aktenzeichen 21-30-II/2511.2-2101.0-

141.2-26 

(Bitte bei Antwort angeben) 

 Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an Bauleitplanverfahren und vergleichba-

ren Satzungsverfahren (§ 4 Abs. 1 Baugesetzbuch) 

Schreiben vom 18.04.2016 

A. Allgemeine Angaben

Stadt Ulm 

Flächennutzungsplanänderung  

Bebauungsplan „Söflinger Straße / Kässbohrerstraße“ 

Satzung über den Vorhaben- und Erschließungsplan  

sonstige Satzung 

B. Stellungnahme

Keine Bedenken oder Anregungen. 

Fachliche Stellungnahme siehe Seite 2. 
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1. Belange des Immissionsschutzes

Das Regierungspräsidium Tübingen ist die zuständige Immissionsschutzbehörde für 

die Firma Beiselen GmbH. Die Fa. Beiselen ist Betriebsbereich nach § 3 Absatz 5a 

BImSchG (Störfallbetrieb mit erweiterten Pflichten). 

Das Referat 54.1 ist zuständig für den Betriebsbereich der Firma Beiselen, der auf-

grund der Lagerung von giftigen Stoffen, insbesondere Pflanzenschutzzmitteln, 

Druckgaspackungen und entzündlichen Stoffen unter die Störfallverordnung 

(12.BImSchV) fällt.  

Aufgrund der geplanten Baugebietsausweisung als MI im überplanten Areal Söflinger 

Str.-Kässbohrerstr., mit geplanten Sozialwohnungen und vorwiegender Wohnnut-

zung, rückt die schützenswerte Bebauung im Sinne von § 50 Satz1 BImSchG näher 

als bisher an den Störfallbetrieb Beiselen heran. Dies wird hier als nicht unkritisch 

angesehen. Der Abstand beträgt nur noch ca. 300 m. 

Bislang scheint die Planungsbehörde die Nähe zu einem Störfallbetrieb beim Be-

bauungsplanverfahren überhaupt noch nicht berücksichtigt zu haben. Ich verweise 

daher ausdrücklich auf § 50 BImSchG und insbesondere die KAS-Leitfäden KAS18 

und KAS 32. 

http://www.kas-bmu.de/publikationen/kas_pub.htm 

Da die Seveso III-Richtlinie noch nicht in deutsches Recht umgesetzt wurde, weise 

ich auch auf den Referentenentwurf einer BImSchG-Änderung hin, da der § 50 einer 

Aktualisierung bedarf (siehe Anlagen). 

Ich möchte Sie auf die Anforderungen hinweisen, die sowohl nach der Recht-

sprechung als auch nach Bund/Länder Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz 

(LAI) bei konkreten Bauvorhaben oder Planverfahren im Umfeld von Störfallbetrieben 

bei der Entscheidung über die Zulässigkeit von Bauvorhaben Berücksichtigung finden 

sollten.  
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Für Störfallbetriebe soll je nach eingesetztem Gefahrstoff nach Leitfaden der Kom-

mission für Anlagensicherheit (KAS 18)1 ein angemessener Abstand eingehalten 

werden. 

In diesem Zusammenhang sei verwiesen auf die vom BVerwG in seinem Urteil vom 

20.12.2012 – 4 C 11/11 aufgestellten Grundsätze sowie auf die Ausführungen des 

VGH Kassel im Urteil vom 11.03.2015 – 4 A 654/13. 

Danach ist bei der Beurteilung der Zulässigkeit eines Vorhabens im Umkreis eines 

Störfallbetriebs im Sinne der Richtlinie 96/82/EG (Seveso-II-RL), zuletzt geändert 

durch die Richtlinie 2012/18/EU (Seveso-III-RL), das Gebot der Rücksichtnahme 

richtlinienkonform dahingehend auszulegen, dass grundsätzlich ein angemessener 

Abstand einzuhalten ist. 

Die Bestimmung des angemessenen Abstands ist im jeweiligen Einzelfall anhand al-

ler relevanten störfallspezifischen Faktoren festzulegen. Hierbei sind der Anstieg des 

Unfallrisikos oder die Verschlimmerung der Unfallfolgen zu bewerten (Art. 13 Abs. 1 c 

der Seveso-III-RL). 

Die Fa. Beiselen hat im Januar 2016 einen überarbeiteten Sicherheitsbericht bei uns 

vorgelegt, der in Kürze auch Herrn Müllek bei der Stadt Ulm vorliegen dürfte. Seitens 

der Stadt Ulm gibt es auch bereits einen externen Gefahrenabwehrplan bzgl. der Fa. 

Beiselen. 

Aufgrund des Produktportfolios der Fa. Beiselen ist eine einfache Betrachtung der 

Abstandsfrage nicht möglich. Die denkbaren Störfallszenarien sind aber im Sicher-

heitsbericht abgearbeitet und können Hinweise auf einen angemessenen Abstand 

geben. 

Die Planungsbehörde muss daher hier, falls noch nicht geschehen, einen „angemes-

senen Abstand“ zum Betriebsbereich der Fa. Beiselen bestimmen lassen. Hierzu 

kann der aktuelle Sicherheitsbericht informativ heran gezogen werden. 

Um Information, wie die Angelegenheit weitergeht wird gebeten. 

(2 Anlagen) 

1 Leitfaden – Empfehlungen für Abstände zwischen Betriebsbereichen nach der Störfall-Verordnung 
und schutzbedürftigen Gebieten im Rahmen der Bauleitplanung – Umsetzung § 50 BImSchG (KAS-
18). 



- 4 -

2. Belange des Luftverkehrs

Aus ziviler luftrechtlicher Sicht keine Einwendungen. 

gez. 

Kreußer
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Nr. 21-30-II/2511.2-2101.0-141.2-26 

Dem 

Landratsamt Alb-Donau-Kreis 

Per E-Mail: info@alb-donau-kreis.de 

und 

Dem 

Regionalverband Donau-Iller 
Per E-Mail: sekretariat@rvdi.de 

CC: martin.samain@rvdi.de 

mit der Bitte um Kenntnisnahme. 

Tübingen, 18.05.2016 

Regierungspräsidium 

gez. 

Kreußer 
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